


Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Celle GmbH für die Belieferung von Sonderkunden mit Gas BASIS (5. 2) 

4.8 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis Vertrieb und den Arbeits- bzw. Energiepreis nach Ziffer 4.1 - nicht 
hingegen die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach 
Ziffer 4.2 bis 4.5 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach 
Ziffer 4.6 - durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen 
(Erhöhungen oder Senkungen). Die gesonderte Weitergabe des Preisbestandteils nach Ziffer 4.3 (,,C02-Preis") endet, 
soweit und solange das BEHG keine Festpreise mehr vorsieht (voraussichtlich ab 01.01.2026); der Preisbestandteil 
findet dann (als Kosten im Sinne der Ziffer 4.1) im Rahmen der einseitigen Leistungsbestimmung durch den 
Lieferanten nach dieser Ziffer 4.8 Berücksichtigung. Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine 
Änderung der Kosten gemäß Ziffer 4.1. Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der 
Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 4.1 seit der jeweils vor 
hergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 4.8 bzw. - sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 4.8 
erfolgt ist - seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 4.1 bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der 
aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung 
gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich 
auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach 
für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 31 s Abs. 3 
BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen 
des Grundpreises vertrieb und des Arbeits- bzw. Energiepreises nach dieser Ziffer 4.8 sind nur zum Monatsersten 
möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spatestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden unter Angabe dieses Zeitpunktes in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit 
der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

s. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen 
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, GasNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchst
richterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der Bundesnetzagentur). Das vertragliche 
Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder 
sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits - etwa 
in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - absehbar 
war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung 
eine Klausel für unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen 
Fcillen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen - mit Ausnahme der Preise - unverzüglich 
insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhaltnisses von Leistung 
und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Oberleitungsbestimmun- gen). Anpassungen des 
Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer 5 sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur 
wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens einen Monat vor dem geplanten 
Wirksamwerden unter Angabe dieses Zeitpunktes in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten 
Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
6.1 Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Gas unter Um
gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (

,,
Gasdiebstahl'') und die Unter

brechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 
62 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 

entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 (brutto) inklusive Mahn- und 
lnkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte 
Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig begründet beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Lieferant und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhciltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung 
spatestens vier Wochen vorher angedroht und der Beginn der Unterbrechung spatestens acht Werktage im voraus 
durch briefliche Mitteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
Lieferantenrahmenvertrags Gas (nach 

11
KOV") sechs weitere Werktage Zeit hat Der Kunde wird den Lieferanten auf 

etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 
Der Gesetzgeber hat mit§ 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber 
Haushaltskunden nach 3 Nr. 22 EnWG ein eführt das derzeit bis zum 30.04.2024 ift vertraglichen Recht 
zur Versor, un sunterbrechun au� rund von Zahlun sverzu nach dieser Ziffer 6.2 für 
dem Gesetz ist eine versor un sunterbrechun vier Wochen nach 
seiner zahlun sve� flichtun im Sinne des 118b Abs. 4 EnWG t 
nach 118b Abs. 5 7 EnWG vor der versor un sunte un ms eson ere 
Abwendungsvereinbarung zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung anzubieten. Die Rege unqen zur 
Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach den Ziffern 6.2 und 
6.3 sind für die Dauer der Wirksamkeit des§ 118b EnWG ausgesetzt. 

63 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der 
Lieferant stellt dem Kunden dabei ausschließlich die tatsächlichen Kosten in Rechnung, die der zuständige 
Netzbetreiber vom Lieferanten erhebt; der Lieferant wird auf Anfrage des Kunden den entsprechenden 
Leistungsnachweis erbringen. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine 
Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten 
Einzugsermachtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels 
Oberweisung/Barüberweisung zu zahlen. 

6.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt wer- den. 
Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zustandigen Netzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des 
Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch den Lieferanten trotz Abmeldung über den Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden (z.B. wegen Be-arbeitungsfristen des 
Netzbetreibers oder wegen Prozessfristen aus den Festlegungen der Bundesnetzagentur zu 
Lieferantenwechselprozessen), ohne dass den Lieferanten an diesem Umstand ein Verschulden trifft und ohne dass 
er für diese Entnahmen einen finanziellen Ausgleich erhält (z.B. im Rahmen einer Mehr- oder Mindermen
genabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwährende Belieferung das Entgelt nach dem 
Liefervertrag. 

65 Ein wichtiger Grund zur Kündigung ohne Einhaltung einer Frist liegt für den Lieferanten insbesondere vor im Fall 
eines Gasdiebstahls nach Ziffer. 6.1. Ein wichtiger Grund zur Kündigung ohne Einhaltung einer Frist liegt für den 
Lieferanten ferner vor, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in Höhe des Dappelten der rechnerisch 
auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 
(brutto) inklusive Mahn- und lnkassokosten, in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang einer Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nachkommt Bei Berechnung des 
Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig begründet beanstandet 
hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die 
Kündigung unterbleibt in diesem Fall des Zahlungsverzugs, wenn die Folgen der Kündigung außer verhaltnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen, oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

6.6 Ziffer 6.6 gilt nicht für Verbraucher im Sinne des§ 73 BGB: Ein wichtiger Grund zur Kündigung ohne Einhaltung einer 
Frist liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte vermögen der anderen Partei oder 
eines wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde. 

7, Haftung 
7.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z.B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder 

ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden des Kunden nach Maßgabe von Ziffern 
7.2 bis 7.6. 

72 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem 
Netzbetreiber geltend zu machen. 

73 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammen han
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden 
können. 

7.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

Widerrufsformular 
(Informationen über Ihr Widerrufsrecht finden Sie auf der Rückseite dieses Formulars). 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie dieses Formular bitte aus und 
senden es zurück an: 
Stadtwerke Celle GmbH, Markt 14-16, 29221 Celle 
E-Mail: energievertrieb@stadtwerke-celle.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (bitte ankreuzen): 

Ostrom D Erdgas

oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

75 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschrankt sich 
die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

7.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
8. Umzug / Übertragung des Vertrags 
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift 

und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung 
bis spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
zustandigen Netzbetreiber zu ermöglichen. Werktage in diesem Sinn sind alle Tage ausschließlich Samstage, Sonntage und 
bundeseinheitliche Feiertage. Der Kunde ist ferner verpflichtet, dem Lieferanten den Zählerstand an seiner bisherigen Entnahmestelle 
beim Tag des Umzugs in Textform anzuzeigen. 

82 Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des Vertrages weiterbeliefern, wenn der Umzug innerhalb 
des Gebietes des bisherigen Netzbetreibers erfolgt. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem 
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. Ein Umzug des Kunden beendet den Vertrag hingegen zum Zeitpunkt des 
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen 
Netzbetreibers zieht; der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

83 Ziffer 8.3 gilt nur für Haushaltskunden im Sinne des§ 3 Nr. 22 EnWG: Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers 
kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der 
zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-ldentifikationsnummer kündigen. Die Kündigung 
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklart werden. Die Kündigung beendet 
den Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz 
weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung anbietet und die Belieferung 
an dessen neuem Wohnsitz möglich ist Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das 
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

8.4 unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 8.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache 
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der 
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu 
fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der 
bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt. 

85 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich 
leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spatestens einen Monat vor dem Zeitpunkt der 
Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunktes mitzuteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Übertragung des Vertrages nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung 
von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinn des 
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 8.5 unberührt 

9. Vertragsstrafe 
9.1 verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung 

der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche bzw. - sofern nicht 
feststellbar - für die geschätzte Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu 
berechnen. 

92 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe betragt das zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hatte. Sie darf für den tatsdchlichen bzw. -
sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist - für einen geschdtzten Zeitraum, ldngstens aber für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 

10. Verpflichtung zur Erfüllung von Informationspflichten nach der D5-GYO (gilt nicht für Verbraucher im Sinne des§ 13 BGB} 
Die Parteien verpflichten sich, die der jeweils anderen Partei nach Art. 13 und/oder Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung {OS GVO) 
obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene 
Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vor vertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen 
a) personenbezogene Daten - in der Regel lediglich Personenstammdaten (Vor- und Nachname), Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer) sowie ggf. Berufs und Funktionsbezeichnungen (z.B. Dipl.Ing., Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Energieberater, u.ä.) 
- betroffener Personen von einer Partei an die jeweils andere Partei weiter-geben werden und/oder 
b) betroffene Personen auf Veranlassung der einen Partei die jeweils andere Partei kontaktieren. 
Hierfür verwendet die Partei, die die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, 
die ihr von der anderen Partei zur Verfügung gestellten Informationen. Die ,,Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß Art. 13, 14 DSGVO" des Lieferanten sind dem Vertrag zu diesem Zweck beigefügt. Die Parteien sind nicht verpflichtet, die von 
der anderen Partei zur Verfügung gestellten Informationen vor der Aushändigung an die jeweils betroffene Person zu prüfen. Die 
Parteien sind weiterhin nicht berechtigt, die von der anderen Partei zur Verfügung gestellten Informationen ohne vorherige 
Zustimmung zu ändern. Es obliegt ausschließlich der zur Information verpflichteten Partei, der anderen Partei den jeweils geltenden 
rechtlichen Anforderungen entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen und diese bei Bedarf auch wahrend der 
Vertragslaufzeit zu aktualisieren. 

11. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten /lieferantenwechsel 
11.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich. 
11.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neu- en Lieferanten 
den für ihn maßgeblichen verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. soweit der Lieferant aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschdtzte verbrauch anzugeben. 

12. Streitbeilegungsverfahren 
12.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im 

Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach§ 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. 
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Celle GmbH, Allerstr. 10, 29225 Celle, Fon: 05141 95193-0, E-Mail: 
energievertrieb@stadtwerke-celle.de. 

12.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111 b EnWG L V. m. § 4 der Verfahrensordnung Schlichtungsstelle Energie 
e. V. anzurufen, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder auf 
diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Die Stadtwerke Celle GmbH ist zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren verpflichtet. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
verjahrung gemaß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes verfahren (z.B. nach 
dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt. 

12.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Fon: 030 27 
57 240-0, Fax: 030 27 57 240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Website: www.schlichtungsstelleenergie.de. 

12.4 Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für die Bereiche Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Fon: 0228 14 1S 16, Fax: 030 22480-323, 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

125 Verbraucher erhalten über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europdischen Kommission kostenlose 
Hilfestellung für die Einreichung einer Beschwerde zu einem Online -Kaufvertrag oder einem Online-Dienstleistungsvertrag sowie 
Informationen über die Verfahren der Schlichtungsstellen für Verbraucher in der Europäischen Union. Die OS-Plattform kann derzeit 
über folgenden Link aufgerufen werden: https//webgate. ec.europa.eu/odr/. Unsere E-Mail-Adresse ist: info@stadtwerke-celle.de. 

13. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energie- effizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
weiterführende Informationen zu der sogenannten Anbieterliste und den Anbietern selbst sind erhdltlich unter www.bfeeonline.de. 
Der Kunde kann sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. weitere 
Informationen sind erhältlich unter www.energieeffizienz-online.info. 

14. Gerichtsstand (gilt nicht für Verbraucher im Sinne des§ 13BGB} 
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich
rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Celle. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen all- gemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat. 

15. Schlussbestimmungen 
15.1 Die Regelungen des Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
15.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im übrigen 

wirksam. 
16. Energiesteuer-Hinweis 

Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemaß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
„steuerbegünstigtes Energieerzeugnis darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer
und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt." 

Name Verbraucher 

Anschrift Verbraucher 

Datum und Unterschrift Verbraucher (nur bei Mitteilung auf Papier) 


